
DER BUNDESMINISTER 
FÜR JUSTIZ XiX. GP..-NR 

Ab~Lt IAB 
7104/1-Pr 1/95 1995 -09- 0 8 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wien 

zur Zahl 1589/J-NR/1995 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Paul Kiss und Kollegen haben an mich eine schrift­

liche Anfrage, betreffend Aufklärung von Gewalttaten (Nr. 24) - Brandanschlag auf ein 

Migranten-Wohnheim in Kärnten am 7.4.1994, gerichtet und folgende Fragen gestellt: 

"1. Wie ist der Stand des Strafverfahrens wegen des Brandanschlages auf ein Mi­

granten-Wohnheim in Kärnten am 7.4.1994? 

2. Gibt es konkrete Tatverdächtige? 

3. Gibt es Zusammenhänge mit anderen, offenbar gleichgelagerten Anschlägen? 

Wenn ja, mit welchen? 

4. Gibt es irgendwelche Hinweise, die einen konkreten Zusammenhang mit den 

Briefbomben, mit dem Rohrbombenanschlag von Klagenfurt oder mit den An­

schlägen von Oberwart oder Stinatz, wahrscheinlich machen? 

Wenn ja, welcher Art sind diese?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 
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Zu 1 und 2: 

Die Kaufleute Gerhard und Mario S. wurden mit Urteil des Landesgerichts Klagenfurt 

vom 19.12.1994 der Verbrechen der Brandstiftung nach § 169 Abs 2, teilweise in Ver­

bindung mit § 12 StGB, sowie des Verbrechens des schweren Betruges nach den §§ 

15, 146, 147 Abs 3 StGB schuldig erkannt, weil Mario S. über Anstiftung seines Bru­

ders Gerhard S. nach Vorbereitungshandlungen am 7.4.1994 am 8.4.1994 zwei aus 

Holz gebaute Arbeiterwohnbaracken, die zu dieser Zeit nicht bewohnt waren, in Brand 

gesetzt hatte und beide noch am selben Tag unter Vorlage einer inhaltlich unrichtigen 

Schadensmeldung bei ihrer Versicherung versucht hatten, einen Entschädigungsbe­

trag von S 1,8 Millionen zu erlangen. Gerhard und Mario S. wurden wegen dieser und 

zahlreicher anderer Straftaten nach § 169 Abs 2 StGB zu teilbedingten Freiheitsstrafe 

von 3 Jahren (2 Jahre bedingt) bzw. 18 Monaten (14 Monate bedingt) rechtskräftig ver­

urteilt. 

Zu 3 und 4: 

Zusammenhänge mit anderen, offenbar gleichgelagerten Anschlägen haben sich nicht 

ergeben. Es gibt auch keine Hinweise, die einen konkreten Zusammenhang mit den 

Briefbombenserien, mit dem Rohrbombenanschlag in Klagenfurt oder mit den Anschlä­

gen von Oberwart oder Stinatz wahrscheinlich machen. 
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